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Europäische und organisatorische Umsetzung der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im April 2020 hat der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung das Reformkonzept BMZ 2030 vorgelegt. Nach Aussagen 
von Bundesminister Dr. Gerd Müller werde mit dem Reformkonzept 2030 
erstmals seit zwölf Jahren ein umfassendes Reformkonzept der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit vorgelegt, um diese noch wirksamer und effizienter 
zu gestalten (http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2020/april/200
429_pm_09_Entwicklungsministerium-legt-mit-BMZ-2030-Reformkonzept-v
or/index.html). Kern des Reformkonzepts ist die Fokussierung auf die Re-
formbereitschaft der Partnerländer sowie eine Konzentration auf Kernthemen 
und Wirksamkeit. Die bisherige direkte bilaterale Zusammenarbeit mit 85 
Partnerländern soll im Zuge des Reformkonzepts auf eine direkte bilaterale 
Zusammenarbeit mit 60 Partnerländern reduziert werden (https://www.deutsch
landfunk.de/paradigmenwechsel-in-der-entwicklungspolitik-weg-mitder.72
4.de.html?dram:article_id=478764). In Ländern, mit denen zukünftig keine 
direkte bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mehr betrieben werden solle, 
werde nach Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung „die Arbeit der EU und multilateraler Institutionen so-
wie der Kirchen und Zivilgesellschaft“ (http://www.bmz.de/de/presse/aktuelle
Meldungen/2020/april/200429_pm_09_Entwicklungsministerium-legt-mit-B
MZ-2030-Reformkonzept-vor/index.html) gestärkt und der Mitteleinsatz mit 
anderen Gebern, „zum Beispiel der EU oder Frankreich“ (http://www.bmz.de/
de/presse/aktuelleMeldungen/2020/april/200429_pm_09_Entwicklungsminist
erium-legt-mit-BMZ-2030-Reformkonzept-vor/index.html) noch stärker abge-
stimmt, um Doppelungen zu vermeiden und die Wirksamkeit zu erhöhen.

Insbesondere die Koordinierung dieses Reformkonzepts mit den europäischen 
Partnern ist nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller neben den 
notwendigen strukturellen und organisatorischen Anpassungsbedarfen inner-
halb des Bundesministeriums sowie der Durchführungsorganisationen GIZ 
und KfW zentral für den Erfolg des Konzepts. Ausweislich der fehlenden Be-
antwortung nach Fragen zur europäischen Abstimmung des Reformkonzepts 
BMZ 2030 durch Bundesminister Dr. Gerd Müller, zuletzt im Rahmen der Be-
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fragung des Bundesministers im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung am 17. Juni 2020, müssen die Fragestellerinnen und 
Fragesteller darauf schließen, dass diese vor der Veröffentlichung des Kon-
zepts nicht stattgefunden hat. Gerade eine engere europäische Koordinierung 
und Bündelung von Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit ist jedoch 
nach Ansicht der Fraktion der FDP dringend geboten, um die die Wirksamkeit 
der europäischen Entwicklungszusammenarbeit insgesamt zu erhöhen und um 
den Partnern in Entwicklungsländern Alternativen zur Entwicklungszusam-
menarbeit beispielsweise mit China zu bieten, das diese eher zur Erweiterung 
seines geopolitischen Einflusses und zur Sicherstellung des Zugangs zu kriti-
schen Rohstoffen und Infrastruktur nutzt als zum Wohle der Menschen in Ent-
wicklungsländern.

Gleichzeitig fallen die Vorstellung und der Beginn der Umsetzung des Re-
formkonzepts ein Jahr vor der voraussichtlich nächsten Bundestagswahl im 
Jahr 2021 offenkundig in einen Zeitraum, der innerhalb des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von tiefgreifen-
den Personalwechseln geprägt ist. Der Leiter der bisherigen Zentralabteilung 
(Abteilung Z), Dr. Bernhard Felmberg wechselt zum 1. Oktober 2020 ins Amt 
des Bischofs für die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr (https://www.
bundeswehr-journal.de/2020/bernhard-felmberg-wird-neuer-evangelischer-mil
itaerbischof/), der Leiter der Abteilung 1 (Grundsatzfragen), Gunther Beger, 
soll nach Medienberichten der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei 
der Weltbank werden (PioneerMedia HauptstadtBriefing, 25. Juni 2020), die 
Leiterin der Abteilung 4 (Globale Zukunftsaufgaben), Ingrid-Gabriela Hoven 
wurde am 30. Juni 2020 vom Aufsichtsrat der staatseigenen Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zum 1. Oktober 2020 
als neues Mitglied im Vorstand der GIZ bestellt (https://www.presseportal.de/
pm/12444/4638815), und der Leiter der Abteilung 5 (Internationale Entwick-
lungspolitik), Dominik Ziller, steht Medienberichten zufolge vor einem Wech-
sel Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) (Pio-
neerMedia HauptstadtBriefing, 25. Juni 2020). Damit scheiden (voraussicht-
lich) vier von sechs bisherigen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern 
aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung aus, die innerhalb der Leitungsebene zentral für die Umsetzung des 
Reformkonzepts „BMZ 2030“ sind.

 1. Wurde das Reformkonzept „BMZ 2030“ während der Erarbeitung dieses 
Konzepts mit europäischen und/oder internationalen Partnern bzw. euro-
päischen Institutionen abgestimmt?

a) Wenn ja, wann, mit welchen, und in welchem konkreten Rahmen mit 
welchen Ergebnissen?

b) Wenn nein, warum nicht, und inwiefern soll angesichts eines unabge-
sprochenen Konzepts dann der Mitteleinsatz, wie von Bundesminis-
ter Dr. Gerd Müller im Rahmen der Vorstellung des Konzepts ange-
kündigt, mit der EU und anderen Gebern stärker abgestimmt werden, 
wenn diese in eine strukturelle Änderung der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit nicht einbezogen wurden?

 2. Wurde das Reformkonzept „BMZ 2030“ während der Erarbeitung dieses 
Konzepts mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Stiftungen und/oder 
kirchlichen Organisationen, die im Rahmen der Entwicklungszusammen-
arbeit aktiv sind, abgestimmt?

a) Wenn ja, wann, mit welchen, und in welchem konkreten Rahmen mit 
welchen Ergebnissen?
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b) Wenn nein, warum nicht, und inwiefern soll angesichts eines unabge-
sprochenen Konzepts dann der Mitteleinsatz, wie von Bundesminis-
ter Dr. Gerd Müller im Rahmen der Vorstellung des Konzepts ange-
kündigt, mit Kirchen und der Zivilgesellschaft stärker abgestimmt 
werden, wenn diese in eine strukturelle Änderung der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit nicht einbezogen wurden?

 3. Wurde das Reformkonzept „BMZ 2030“ während der Erarbeitung des 
Konzepts mit multilateralen Organisationen, die im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit aktiv sind, abgestimmt?

a) Wenn ja, wann, mit welchen, und in welchem konkreten Rahmen mit 
welchen Ergebnissen?

b) Wenn nein, warum nicht, und inwiefern soll angesichts eines unabge-
sprochenen Reformkonzepts dann der Mitteleinsatz, wie von Bun-
desminister Dr. Gerd Müller im Rahmen der Vorstellung des Kon-
zepts angekündigt, mit multilateralen Organisationen stärker abge-
stimmt werden, wenn diese in eine strukturelle Änderung der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit nicht einbezogen wurden?

Fragen 1, 2 und 3 werden gemeinsam beantwortet.
„BMZ 2030“ ist ein hausinterner Prozess des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der durch einen fachli-
chen Austausch mit Expertinnen und Experten aus der Politik, von internatio-
nalen Organisationen, den deutschen Durchführungsorganisationen, wissen-
schaftlichen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen begleitet wurde.
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung sowie auf die 
Antwort der Bundesregierung zu Frage 6 der Kleinen Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 19/20436 verwiesen.

 4. Wie wurden die staatlichen Durchführungsorganisationen der Entwick-
lungszusammenarbeit insbesondere der GIZ und der KfW sowie der ent-
sprechenden Tochterunternehmen konkret in die Erarbeitung des Re-
formkonzepts „BMZ 2030“ während der Erarbeitung dieses Konzepts 
einbezogen?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 13 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion AfD auf Bundestagsdrucksache Nr. 19/21201 verwiesen.

 5. Wann konkret wurde von der Leitung des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Auftrag für die Erar-
beitung des Reformkonzepts „BMZ 2030“ an welche konkrete Ebene des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung erteilt?

Die Durchführung des Reformprozesses BMZ 2030 wurde im Sommer 2018 
im Rahmen einer Leitungsklausur des BMZ beschlossen. Für die Koordinie-
rung und Operationalisierung des Reformprozesses wurde eine dem Staatssek-
retär zugeordnete Projektgruppe eingerichtet. Des Weiteren wird auf die Ant-
wort zu Frage 6 verwiesen.
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 6. Wie viele Mitarbeiter (in VE) waren jeweils monatlich seit 2013 mit der 
Erarbeitung des Reformkonzepts „BMZ 2030“ betraut, und welche Per-
sonalkosten sind hierfür entsprechend der Besoldungsgruppen der jewei-
ligen Personen jeweils monatlich seit 2013 angefallen (bitte nach Refe-
renten, Referatsleitern, Unterabteilungsleitern, Abteilungsleitern und ta-
riflichen Angestellten sowie entsprechenden Besoldungsgruppen ange-
ben).

Zur Steuerung des BMZ 2030-Prozesses wurde im August 2018 die Projekt-
gruppe BMZ 2030 ins Leben gerufen, die mit bis zu zwei Stellen im höheren 
Dienst und einer Stelle im mittleren Dienst besetzt wurde. Grundsätzlich waren 
und sind konzeptionelle und organisatorische Aufgaben in Verbindung mit 
BMZ 2030 Querschnittsaufgaben, die sich kurz-, mittel- und langfristig über 
das gesamte Haus erstreckt haben bzw. erstrecken. Eine Aufschlüsselung in VE 
sowie der Personalkosten ist daher nicht möglich. Im Übrigen wird auf die Ant-
wort der Bundesregierung zu Frage 31 der Kleinen Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 19/20436 verwiesen.

 7. Gab es nach der Vorstellung des Reformkonzepts „BMZ 2030“ im April 
2020 Gespräche mit europäischen und/oder internationalen Partnern bzw. 
europäischen Institutionen zu diesem Konzept, um die von Bundesminis-
ter Dr. Gerd Müller bei der Vorstellung des Konzepts angekündigte bes-
sere Abstimmung mit der EU bzw. anderen Gebern zu erzielen?

a) Wenn ja, wann, mit welchen, und in welchem konkreten Rahmen mit 
welchen Ergebnissen?

b) Wenn nein, warum nicht, und inwiefern soll angesichts dessen dann 
der Mitteleinsatz, wie von Bundesminister Dr. Gerd Müller im Rah-
men der Vorstellung des Konzepts angekündigt, mit der EU und an-
deren Gebern stärker abgestimmt werden?

 8. Gab es nach der Vorstellung des Reformkonzepts „BMZ 2030“ im April 
2020 Gespräche mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Stiftungen und/
oder kirchlichen Organisationen, die im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit aktiv sind, zu diesem Konzept, um die von Bundesminis-
ter Dr. Gerd Müller bei der Vorstellung des Konzepts angekündigte bes-
sere Abstimmung mit den Kirchen und der Zivilgesellschaft zu erzielen?

a) Wenn ja, wann, mit welchen, und in welchem konkreten Rahmen mit 
welchen Ergebnissen?

b) Wenn nein, warum nicht, und inwiefern soll angesichts dessen dann 
der Mitteleinsatz, wie von Bundesminister Dr. Gerd Müller im Rah-
men der Vorstellung des Konzepts angekündigt, mit Kirchen und der 
Zivilgesellschaft stärker abgestimmt werden?

 9. Gab es nach der Vorstellung des Reformkonzepts „BMZ 2030“ im April 
2020 Gespräche mit multilateralen Organisationen, die im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit aktiv sind, zu diesem Konzept, um die von 
Bundesminister Dr. Gerd Müller bei der Vorstellung des Konzepts ange-
kündigte bessere Abstimmung mit multilateralen Organisationen zu er-
zielen?

a) Wenn ja, wann, mit welchen, und in welchem konkreten Rahmen mit 
welchen Ergebnissen?

b) Wenn nein, warum nicht, und inwiefern soll angesichts dessen dann 
der Mitteleinsatz, wie von Bundesminister Dr. Gerd Müller im Rah-
men der Vorstellung des Konzepts angekündigt, mit multilateralen 
Organisationen stärker abgestimmt werden?

Die Fragen 7 bis 9 werden gemeinsam beantwortet.
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Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung sowie auf die Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 6 der Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 19/20436 verwiesen.

10. Plant das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, die im Reformkonzept „BMZ 2030“ bessere europäische 
Vernetzung zu einem Thema der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands 
zu machen?

a) Wenn ja, wie konkret, in welchem Rahmen, und welchen Stellenwert 
nimmt das sogenannte „Joint Programming“ hierbei nach Ansicht der 
BMZ ein?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 10 bis 10b werden gemeinsam beantwortet.
Das BMZ hat sich im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 und 
entsprechend dem „Neuen Europäischen Konsens über Entwicklungspolitik“ 
von 2017 zum Ziel gesetzt, das Prinzip „Working Better Together“ sowie die 
systematische Nutzung von Joint Programming zu fördern. Hierdurch sollen 
das gemeinsame Handeln und die gemeinsame Kommunikation der EU und der 
EU-Mitgliedsstaaten weiter gestärkt werden. Der „Team Europe“-Ansatz des 
Corona-Unterstützungsprogramms der EU greift dieses Ziel auf und setzt es in 
die Praxis um. Das BMZ ist Teil des „Team Europe“-Ansatzes und unterstützt 
dessen Umsetzung.
Das BMZ setzt sich zudem dafür ein, dieses aktuelle Momentum in der europä-
ischen Koordination auch für die langfristige Zusammenarbeit in anderen Be-
reichen der Kooperation und im Rahmen des Joint Programming zu nutzen. Die 
von der EU-Kommission vorgeschlagenen „Team Europe“-Initiativen bilden 
hierfür eine gute Basis. Das BMZ beteiligt sich auf Länderebene aktiv an deren 
Entwicklung und Umsetzung.

11. Plant das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, das vorgelegte Reformkonzept „BMZ 2030“ durch eine 
Strategie für die Reform der europäischen Entwicklungszusammenarbeit 
sowie eine Strategie der für die Beteiligung der Bundesrepublik Deutsch-
land an multilateralen Organisationen zu ergänzen?

a) Wenn ja, in welchem Rahmen, und wann ist mit dieser Strategie, die 
nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller auch Fragen zur 
personellen Repräsentanz Deutschlands in Führungspositionen inter-
nationaler Organisationen umfassen muss, zu rechnen?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 11 bis 11b werden gemeinsam beantwortet.
Das BMZ hat im April 2020 eine „BMZ Strategie für eine starke europäische 
und multilaterale Entwicklungspolitik“ veröffentlicht. Diese ist auf der Websei-
te des BMZ abrufbar (www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategi
epapiere/Strategiepapier500_01_2020.pdf). Der Ausschuss für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (AWZ) des Deutschen Bundestages wurde 
hierüber im Mai 2020 in einem Schreiben vom Parlamentarischen Staatssekre-
tär Norbert Barthle informiert. Die Strategie wurde vor dem Hintergrund von 
BMZ 2030 aktualisiert und umfasst auch die Zielsetzung, deutsches Personal 
noch gezielter an strategisch wichtige internationale Organisationen bzw. Posi-
tionen zu entsenden.
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12. Plant das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, die voraussichtlich vier von sechs bisherigen Abteilungs-
leiterpositionen, die durch den Weggang von Abteilungsleitern (voraus-
sichtlich) frei werden, nachzubesetzen?

a) Wenn ja, bis wann sollen die jeweiligen Positionen im Einzelnen 
nachbestellt werden?

b) Wenn nein, welche organisatorischen Änderungen sind geplant, um 
den Wegfall von (voraussichtlich) vier Abteilungsleiterinnen und Ab-
teilungsleitern durch strukturelle Änderungen von Zuständigkeiten 
aufzufangen?

Die Fragen 12 bis 12b werden gemeinsam beantwortet.
Über eine Besetzung von Abteilungsleitungen wird zu gegebener Zeit entschie-
den werden. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen

13. Wie stellt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung durch den Wechsel auf der Leitungsebene des Hauses 
mit dem Weggang von voraussichtlich vier von sechs Abteilungsleiterin-
nen und Abteilungsleitern

a) die Umsetzung des Reformkonzepts „BMZ 2030“ innerhalb der 
Strukturen der Entwicklungszusammenarbeit des BMZ sicher,

Die Fragen 13 und 13a werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 36 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 
19/20436 verwiesen.

b) die Koordinierung des Reformkonzepts „BMZ 2030“ mit europä-
ischen und internationalen Partnern, multilateralen Organisationen so-
wie Kirchen und Zivilgesellschaft sicher?

Bei der Umsetzung von BMZ 2030 werden die genannten Akteure sachdienlich 
und fallbezogen eingebunden. Hierzu wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung zu Frage 6 der Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Bundestagsdrucksache Nr. 19/20436 verwiesen.

14. Welche Auswirkungen auf die Struktur und Arbeitsweise des BMZ hat 
das Reformkonzept „BMZ 2030“ kurzfristig, mittelfristig, und langfris-
tig?

Die organisatorischen Veränderungen aufgrund des BMZ 2030-Prozesses wer-
den aktuell im Rahmen einer Reorganisation des BMZ umgesetzt, die mit ei-
nem ersten Schritt zum 01.08.2020 begonnen wurde und voraussichtlich An-
fang 2021 abgeschlossen sein wird. Im Übrigen wird auf die Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 33 der Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 19/20436 verwiesen

15. Aus welchem Grund erachtet der Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung die im Rahmen des Reformkonzepts 
„BMZ 2030“ grundlegende Änderung der bilateralen staatlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit für so dringlich, dass diese Grundsatzent-
scheidung ein Jahr vor der voraussichtlich nächsten Bundestagswahl um-
gesetzt werden soll?
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16. Warum hat der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung die nach seiner Ansicht offenkundig notwendigen Änderun-
gen der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit nicht be-
reits in den mehr als sechs vergangenen Jahren seiner Amtszeit als Bun-
desminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung umge-
setzt, sondern plant dies nun gut ein Jahr vor der voraussichtlich nächs-
ten Bundestagswahl?

Die Fragen 15 und 16 werden gemeinsam beantwortet.
Mit BMZ 2030 baut das BMZ systematisch auf die politischen Schwerpunkte 
der vergangenen Jahre und die Erfahrungen mit Verfahren und Arbeitsweisen 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sowohl der politischen Leitung als 
auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMZ auf. Diese Reformen tra-
gen der gewachsenen Bedeutung der deutschen Entwicklungspolitik sowie der 
Dringlichkeit der globalen Herausforderungen Rechnung. Durch BMZ 2030 
werden die Handlungs- und Reaktionsfähigkeit sowie die Wirksamkeit der Ent-
wicklungszusammenarbeit weiter verbessert. Die wesentlichen Reformen sol-
len bis zum Ende dieser Legislaturperiode umgesetzt sein.
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